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gu multipHgierett, um bte 3aßl ber aufgewenbeten Ka»
lorten gu ßnben.

®iefe Kaloriengaßl ift angugeben.
Slußerbem ift gu beßimmen bal ©erntet bei oer»

bampften SBaffer! in ©ramm. ®te 33erbampfung!roärme
biefel Sßaffer! non 53b Kalorien pro ©ramm wirb con
ber aufgeraenbeten SBärmemenge in Slbgug gebraut unb
biefe! ©rgebnll ebenfalls angegeben.

23om fUDbeatfcße» |?olgmatW mirb ben „SR. Si. Si."
getrieben: Qn ben fäbbeutfc£)en Fretterergeugungl^
©egenben t>at man bisher bie fperßeEung con neuer
SBare noch meßt etngefcßränft. $nfolgebeffen finb benn
auch bie greife fortgefe^t ftarï gebrüdt, felbfi bei ber
am meifien gefügten breiten Sßare. 93et testen, frei
©d)iß Köln—®ui!burg, getätigten Stbfcßlüffen bemegten
fid) bte ©rlöfe für bie 100 ©tuet 16'12 "1" metjr unter
all über 150 SRf. ®a! Qntereffe für X- Fretter mar
etroal ftärler all für Slulfcßuß, unb el lief? fiel) baßer
bei erfteren ein glatterer 33erîauf ermöglichen. Sroßbem
maren aber auch bei biefer ©orte fßreilrüdgänge neuer»

btngl erfolgt. 33el jüngfien Umfäßen mürben für bie
100 ©tüd 16'12"1" X-33retter ca. 100—143 SRI., frei
©cßiß SRittelrßein, beroiEigt. Stach unb nach paffen firfj
nun auch ©ägemerfe ben ungünfiigeren Slbfaßoer»
hältniffen an unb treten mit niebrigeren Singeboten her»

cor, ohne aber baburch bie Kaufluft befonberl anregen
gu fönnen. Sehte fßreiloßerten oberbaperifeßer Fretter»
ßerfteEer lauteten für bie 100 ©tuet 16'12" 1" unfortterte
feuerholgfrete Sßare auf etma 118—119 SRI. ab 33er»

fanbftation. SBal Kiftenbretter betrifft, fo ließ auch
beren 33er!auf in jüngßer ßeit gu münfehen übrig, meil
bie Qnbuftrte nur mit befcßränlterem 33ebarf an ben
SRarït trat. ®te 33retteroerfenbungen oon Karllruße,
SRannßetm unb Kehl halten In letzter 31t mäßigen Ilm»
fang. SRan begaste gulept an SÖafferfracßt ab Karl!»
ruhe nach ben mittelr^einifdE)en fßläßen etma 16—16.50
SRarf, ab SRannheim für bte 100 ©tuet 1612" 1" etma
2,80—2,90 SR!. — 35ßa! oftpreußifeße ©chnittmaren
betrifft, fo mürben letßhtn mehrere größere ißoften oon
rheimfdpweßfältfcßen firmen geïauft, nadhbem bie 33er»

laber ben ibneßmetn in 33egug auf greife etma! eut»

gegenïamen. Qm allgemeinen finb aber beffere ofipreufsifche
©rgeugungen im greife nicht nennenlroert herabgegangen.
33on ©chnittmaren Der ®onaulänber îamen einige größere
Sabungen an ben rhetnifchen SRarït.

SRaätnßeiraer £>oIgmarlt. ®er 33etïehr an ben ober»

rhetnifchen gloßßolgmärften mar in jüngfter 3ett ruhig.
®ie rhetnifd)=roeftfälifchen ©âgemetïe entnahmen in legten
SBocßen metft nur Heinere SRengen, um ben naheltegenben
Söebarf gu be den. ®le Haltung am gloßßolgmarfte ift
anbauexnb matt unb bie greife bemegten fid) auf nleb»

rigem ©tanb. ®ie neuen SMünfte auf bem Stedar
maren im allgemeinen Hein unb troßbem mar ba! Sin»

gebot größer all bie Stachfrage. ®te ©infäufe oon
Stabelftamm» unb 33locßhölgern in ben 3Bälbetn mar
burchaul belebt, roenigftenl fomeit SBeicßßölger in grage
ïamen unb baßer mar el nicht gu oermunbern, roenn
bte 33emertung ber fpölger eine Ipo^e mar. ®urcß bal
ftänbig große Slngebot oon ©chntttmaren finb bie greife
fortgefeßt flat! gebrüdt. ©elbft bie am meiften begehrten
breiten ©orten mürben im greife ermäßigt, moraul gu
fcßließen ift, baß ber Stüdgang ein allgemeiner ift. ®te
leßten getätigten Slbfcßlüffe erbrachten ©rlöfe oon burdp
fcßnittlich 3RÏ. 150 für bie 100 ©tüd 16' 12" 1" 33retter,

33retter finb mehr gefueßt, all bie fonfiige Slulfcßuß»
qualität unb baher mar ber 33erïauf ein flotterer all

ber anberen ©orten. 33et jüngfien Umfäßen mürben
für 33retter 16' 12" 1" etma SRf. 140-143 für bte
100 ©tüd frei @cßiß SRittelrhetn beroiEigt. ®ie ©äge»
merïe treten jeßt auch it billigeren Singeboten hcroor,
ohne bah Kaufluft gunimmt.

öer$«iecse*e$.
©ibgett. UnfaEuerßcf)enmg!»3lnftalt in ßnjern. ®er

33erroaltunglrat genehmigte in feinen ©ißungen oom
17. unb 18. September eine 33orIage ber ®ireftion, mo=
nach frle Inhaber ber 33etriebe, melche obligatorifdh 33er»

fieberte befcEjäftigen unb gemäß Slrt. 63 bei 33unbelge»
feße! über bie Kranïen» unb Unfadoetficherung gur Sin»

melbung ihrel 33etrtebel bei ber Slnßalt oerpflichtet finb,
auf bem Sßege öffentlicher 33e!anntmad)ung im ^ntereffe
ber geftftellung bei 33erfießerung!beßanbe! gur ©rfüEung
jener 33erpßicßtung aufgeforbert merben foEen. ®ie be»

güglicße fßublifation im feßroetgerifeßen 33unbelblatt, bem
feßroeigerifeßen ^anbellamtlblatt unb in ben ïantonalen
Slmtlblättern, fomie in ber Sagelpreffe, merben näcßßen!
erfolgen, ferner befcßloß ber 33ermaltung!rat, gum
3roecïe ber 33orbereitung ber freiwilligen (Berficßerung
oon ®rittperfonen bie fchmetgerifchen 33erufloerbänbe, bie
fich über einen großen Seil be! Sanbel erftreden unb
33erufltretbenbe umfaffen, roelcße an ber ©eftaltung ber
genannten 33erficßerung!groetge intereffiert finb, um ihre
SReinungläußerungen unb bte ©inreteßung anfälliger
SBünfcße bezüglich ber 33erficßerunglbebtngungen angu»
geßen.

äSerßdfjerung gejgen Strôeitllopgïeit in ©t. ©allen.
Stacßbem oor gwangig ^aßren in ber ©tabt @t. ©aEen
eine obllgatorifcße ftäbtifeße 33erfichetmtg gegen bte folgen
ber Strbeitllofiaïett beftanb, bureß etnen ©emetnbebefdhluß
aber aufgehoben mürbe, foE nun gang befonberl mit
Siürfficht auf bie bergeitige Slrbeitlftodung in
Qnbuftrie unb ©emerbe, eine ïommunale 33erfi<he
rung mit bem gleichen Qroed gefdjaffen werben. SBor

längerer ßeit hat bie bemoïratifche ißartei bagu ben Sin»

ftoß gegeben. ®och foE nun gunäd)ß mit einer frei»
miEigen Kaffe ein Sßetfuch gemacht merben, bei welcher
bie ©tabt gleich f>o^e 33eiträge gu (elften hätte rote bie
33erfid)erten felbft. $n erfter Sinie foE für SRitglieber
ber Kaffe burch ba! fiäbtijche Slrbeitlamt, bem bie neue
^nftitution übertragen mürbe, paffenbe Slrbeitlgelegenßett
in prioaten ober ïommunalen (Betrieben gefueßt merben;
iß bie! nießt möglich, fo tritt bie Unterftütsunglpfticßt
burd) ©elbbeträge ein. Sluch bte Slrbeitllofenïaffen ber
©eroerïfchaften mürben unterftüßt merben, jeboeß hätten
fie ißren Slrbeitlnacßmeil bem ftäbtifeßen angugliebern.

SaaßanörnerferpfanDrecht. ®er Snnbelrat ßat all
eibgenöffifeße Sluffichtlbeßörbe über bie ©runbbuchfüßrung
eine 33efcßroerbe au! bem Kanton Sßurgau gegen ben
Sîegierunglrat oon ©cßaffßaufen all unbegrünbet abge»
roiefen unb entfeßieben, baß roeber für bie befinitioe nodß
für bie oorläußge ©intragung (33ormerïung) be! S3au=

hanbmerferpfanbreeßte! im ©runbbueß ber ©auoertrag
unb bie 33aurecßnung für fieß aEein all Slulroeife ge«

nügen. ffür bie befinitioe ©intragung be! 33außanb=
merter'^fanbreeßtes ift außetbem noeß bte fcßriftlicße
Slnerlennung ber f)3fanbfumme burd) ben ©runbetgen»
turner ober beffen 3uftimmungler!lärung gur ©intragung
be! tpfanbreeßte! ober ein richterliche! Urteil beigubringen.
©benfo iß bie oorläußge ©intragung (33ormer!ung) be!
Sauhanbrnerlerpfanbrecßtel oom ©runbbucßoerroalter nur
bann oorguneßmen, wenn bie fcßriftlich ertlärte ©inmiEi»
gung be! ©runbeigentümer! ober eine SBeifung be!
Sticßter! beigebracht wirb.
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zu multiplizieren, um die Zahl der aufgewendeten Ka-
lorien zu finden.

Diese Kalorienzahl ist anzugeben.
Außerdem ist zu bestimmen das Gewicht des ver-

dampften Wassers in Gramm. Die Verdampfungswärme
dieses Wassers von 536 Kalorien pro Gramm wird von
der aufgewendeten Wärmemenge in Abzug gebracht und
dieses Ergebnis ebenfalls angegeben.

Hslz«MÂ«herichà
Vom süddeutschen Holzmarkt wird den „M. N. N."

geschrieben: In den süddeutschen Brettererzeugungs
Gegenden hat man bisher die Herstellung von neuer
Ware noch nicht eingeschränkt. Infolgedessen find denn
auch die Preise fortgesetzt stark gedrückt, selbst bei der
am meisten gesuchten breiten Ware. Bei letzten, frei
Schiff Köln—Duisburg, getätigten Abschlüssen bewegten
sich die Erlöse für die 100 Stück 16'12"1" mehr unter
als über 150 Mk. Das Interesse für X-Bretter war
etwas stärker als für Ausschuß, und es ließ sich daher
bei ersteren ein glatterer Verkauf ermöglichen. Trotzdem
waren aber auch bei dieser Sorte Preisrückgänge neuer-
dings erfolgt. Bei jüngsten Umsätzen wurden für die
100 Stück 16'12"1" X-Bretter ca. 100—143 Mk., frei
Schiff Mittelrhein, bewilligt. Nach und nach paffen sich

nun auch die Sägewerke den ungünstigeren Absatzver-
hältniffen an und treten mit niedrigeren Angeboten her-
vor, ohne aber dadurch die Kauflust besonders anregen
zu können. Letzte Preisofferten oberbayerischer Bretter-
Hersteller lauteten für die 100 Stück 16'12"1" unsortierte
feuerholzfreie Ware auf etwa 118—119 Mk. ab Ver-
sandstation. Was Kistenbretter betrifft, so ließ auch
deren Verkauf in jüngster Zeit zu wünschen übrig, weil
die Industrie nur mit beschränkterem Bedarf an den
Markt trat. Die Bretterversendungen von Karlsruhe,
Mannheim und Kehl hatten in letzter Zeit mäßigen Um-
fang. Man bezahlte zuletzt an Wasserfracht ab Karls-
ruhe nach den mittelrheinischen Plätzen etwa 16—16.50
Mark, ab Mannheim für die 100 Stück 16'12"1" etwa
2,80—2,90 Mk. — Was ostpreußische Schnittwaren
betrifft, so wurden letzthin mehrere größere Posten von
rheinisch-westfälischen Firmen gekauft, nachdem die Ver-
lader den Abnehmern in Bezug aus Preise etwas ent-
gegenkamen. Im allgemeinen sind aber bessere ostpreußische
Erzeugungen im Preise nicht nennenswert herabgegangen.
Von Schnittwaren der Donauländer kamen einige größere
Ladungen an den rheinischen Markt.

Mannheimer Holzmarkt. Der Verkehr an den ober-
rheinischen Floßholzmärkten war in jüngster Zeit ruhig.
Die rheinisch-westfälischen Sägewerke entnahmen in letzten

Wochen meist nur kleinere Mengen, um den naheliegenden
Bedarf zu decken. Die Haltung am Floßholzmarkte ist
andauernd matt und die Preise bewegten sich auf nied-
rigem Stand. Die neuen Ankünfte auf dem Neckar

waren im allgemeinen klein und trotzdem war das An-
gebot größer als die Nachfrage. Die Einkäufe von
Nadelstamm- und Blochhölzern in den Wäldern war
durchaus belebt, wenigstens soweit Weichhölzer in Frage
kamen und daher war es nicht zu verwundern, wenn
die Bewertung der Hölzer eine hohe war. Durch das
ständig große Angebot von Schnittwaren sind die Preise
fortgesetzt stark gedrückt. Selbst die am meisten begehrten
breiten Sorten wurden im Preise ermäßigt, woraus zu
schließen ist, daß der Rückgang ein allgemeiner ist. Die
letzten getätigten Abschlüsse erbrachten Erlöse von durch-
schnittlich Mk. 150 für die 100 Stück 16' 12" 1" Bretter,

Bretter sind mehr gesucht, als die sonstige Ausschuß-
qualität und daher war der Verkauf ein flotterer als

der anderen Sorten. Bei jüngsten Umsätzen wurden
für Bretter 16' 12" 1" etwa Mk. 140-143 für die
100 Stück frei Schiff Mittelrhein bewilligt. Die Säge-
werke treten jetzt auch mit billigeren Angeboten hervor,
ohne daß die Kauflust zunimmt.

Mtchleaeiitt.
Eidgen. Unfallverstchernngs-Anstalt in Lnzern. Der

Verwaltungsrat genehmigte in seinen Sitzungen vom
17. und 18. September eine Vorlage der Direktion, wo-
nach die Inhaber der Betriebe, welche obligatorisch Ver-
sicherte beschäftigen und gemäß Art. 63 des Bundesge-
setzes über die Kranken- und Unfallversicherung zur An-
Meldung ihres Betriebes bei der Anstalt verpflichtet sind,
auf dem Wege öffentlicher Bekanntmachung im Interesse
der Feststellung des Versicherungsbestandes zur Erfüllung
jener Verpflichtung aufgefordert werden sollen. Die be-

zügliche Publikation im schweizerischen Bundesblatt, dem
schweizerischen Handelsamtsblatt und in den kantonalen
Amtsblättern, sowie in der Tagespresse, werden nächstens
erfolgen. Ferner beschloß der Verwaltungsrat, zum
Zwecke der Vorbereitung der freiwilligen Versicherung
von Drittpersonen die schweizerischen Berufsverbände, die
sich über einen großen Teil des Landes erstrecken und
Berufstreibende umfassen, welche an der Gestaltung der
genannten Versicherungszweige interessiert sind, um ihre
Meinungsäußerungen und die Einreichung allfälliger
Wünsche bezüglich der Versicherungsbedtngungen anzu-
gehen.

Versicherung gegen Arbeitslosigkeit in St. Gallen.
Nachdem vor zwanzig Jahren in der Stadt St. Gallen
eine obligatorische städtische Versicherung gegen die Folgen
der Arbeitslosigkeit bestand, durch einen Gemeindebeschluß
aber aufgehoben wurde, soll nun ganz besonders mit
Rücksicht auf die derzeitige Arbeitsstockung in
Industrie und Gewerbe, eine kommunale Versiche-
rung mit dem gleichen Zweck geschaffen werden. Vor
längerer Zeit hat die demokratische Partei dazu den An-
stoß gegeben. Doch soll nun zunächst mit einer frei-
willigen Kasse ein Versuch gemacht werden, bei welcher
die Stadt gleich hohe Beiträge zu leisten hätte wie die
Versicherten selbst. In erster Linie soll für Mitglieder
der Kasse durch das städtische Arbeitsamt, dem die neue
Institution übertragen würde, passende Arbeitsgelegenheit
in privaten oder kommunalen Betrieben gesucht werden;
ist dies nicht möglich, so tritt die Unterstützungspflicht
durch Geldbeträge ein. Auch die Arbeitslosenkaffen der
Gewerkschaften würden unterstützt werden, jedoch hätten
sie ihren Arbeitsnachweis dem städtischen anzugliedern.

Bauhandwerkerpfandrecht. Der Bundesrat hat als
eidgenössische Aufsichtsbehörde über die Grundbuchführung
eine Beschwerde aus dem Kanton Thurgau gegen den
Regierungsrat von Schaffhausen als unbegründet abge-
wiesen und entschieden, daß weder für die definitive noch
für die vorläufige Eintragung (Vormerkung) des Bau-
Handwerkerpfandrechtes im Grundbuch der Bauvertrag
und die Baurechnung für sich allein als Ausweise ge-
nügen. Für die definitive Eintragung des Bauhand-
werker-Pfandrechtes ist außerdem noch die schriftliche
Anerkennung der Pfandsumme durch den Grundeigen-
tümer oder dessen Zustimmungserklärung zur Eintragung
des Pfandrechtes oder ein richterliches Urteil beizubringen.
Ebenso ist die vorläufige Eintragung (Vormerkung) des
Bauhandwerkerpfandrechtes vom Grundbuchverwalter nur
dann vorzunehmen, wenn die schriftlich erklärte Einwilli-
gung des Grundeigentümers oder eine Weisung des
Richters beigebracht wird.
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